
Stellungnahme Heinz Klinkhammer in StR-Sitzung vom 14.11.2011 TOP 8 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
mit der Mail vom Freitag wurde die Beschlussvorlage zu TOP 8 Fusionsgespräche mit der Ver-
bandsgemeinde St. Goar-Oberwesel an die StadtratsmitgliederInnen als Internetlink übermittelt. 
 
Unter Punkt 2 der Problembeschreibung nimmt der Bürgermeister als Verfasser der Vorlage zu 
den finanziellen Auswirkungen aus seiner Sicht Stellung.  
 

Problembeschreibung: 
2. Die Gutachten haben herausgestellt, dass die Stadt Boppard eine wesentlich hö-

here Steuer- und Finanzkraft als die benachbarten Verbandsgemeinden hat und 
dementsprechend im Falle einer Fusion mit der Verbandsgemeinde St. Goar-
Oberwesel jährlich 742.000 € an die bisherige Verbandsgemeinde St. Goar-
Oberwesel abgeben müsste. Im Falle der Verbandsgemeinde Rhens wären es 
523.000 €, die aus dem Gebiet der heutigen Stadt jährlich in das Gebiet der Ver-
bandsgemeinde Rhens fließen würden. Diese Summen würden voraussichtlich 
im Laufe der nächsten 30 Jahre geringer werden, wenn durch die Zusammenle-
gung der Verwaltungen Einsparmöglichkeiten realisiert werden. 

 
Ich erlaube mir, zu diesen Punkten hiermit Stellung zu nehmen: 
 

• Bei einem Zusammenschluss zweier Verbandsgemeinden gehen die Gutachter in einem 
ersten Schritt davon aus, dass die Ein- und Ausgaben beider VG (ohne VG-Umlagen) zu-
sammengerechnet werden und dieses Gesamtergebnis von allen Gemeinden der neuen 
VG durch Umlagezahlungen ausgeglichen werden muss. Die neue VG wird dabei in kei-
nem Falle für die beteiligten Ortsgemeinden teurer. 
 

• Bei einem Eintritt der Stadt Boppard in eine neue VG gestaltet sich diese Rechnung je-
doch schwieriger. Die Ein- und Ausgaben der Stadt, die auf VG-Tätigkeiten zurückzufüh-
ren sind, lassen sich nicht einfach aus der Doppik ablesen. In Ermangelung eines belastba-
ren Zahlenwerkes wird die Annahme getroffen, dass 50 % des Ergebnishaushaltes als 
VG-Anteil in Ansatz gebracht wird. 
 

• Das Rechenmodell der Gutachter basiert dabei auf den Planzahlen des Haushaltes 2009. 
Der Betrag, der dabei von Boppard auf eine neue VG übertragen wird, wurde wie folgt er-
rechnet: 

Ergebnishaushalt Boppard  Plan 2009            - 1.507.000 €           
50 % davon als Übertrag in neue VG                         - 745.000 €  
 

• Die entsprechenden Planergebnisse 2009, welche von den bestehenden VG eingebracht 
würden, belaufen sich auf: 
 
Ergebnishaushalt VG Rhens        +/- 0  € 
 
Ergebnishaushalt VG St. Goar-Oberwesel   +41.000  €  
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• Dies bedeutet, dass bei einem Zusammenschluss zu einer neuen VG die Stadt Boppard 
nach diesem Rechenmodell zunächst einmal ein Minus von 745.000 € in den Ergebnis-
haushalt der neuen VG einbringt. Dieser Betrag wurde im Rahmen der Umlageberech-
nung natürlich berücksichtigt. 
 

• Nach einer Neuberechnung der Umlagen entsprechend der Steuerkraft der einzelnen 
Ortsgemeinden ergibt sich unter Einbeziehung dieses Minus, dass 
 

die Ortsgemeinden der VG Rhens    109.000 €  
die Ortsgemeinden der VG St.Goar-Oberwesel 138.000 € 
 
mehr VG-Umlagen zahlen müssten. 
 

• Diese Mehrzahlungen werden durch den neuen negativen Ergebnis-Anteil aus der Stadt 
Boppard ausgelöst. 
 
Die Stadt Boppard selbst entlastet in diesem Rechenmodell zunächst ihren Ergebnishaus-
halt um das Minus von 754.000 €, müsste aber dafür 523.000 € mehr Umlagen zum Aus-
gleich des übertragenen Defizits bezahlen. 
 

• Neben der Tatsache, dass die in der Vorlage angegebenen Zahlen nicht richtig interpre-
tiert werden, halte ich die Heranziehung der Planzahlen 2009 als Entscheidungsgrundlage 
aus folgenden Gründen für nicht angebracht: 
 
Das Istergebnis des im Rechenmodell angesetzten Ergebnishaushaltes 2009 (Planzahl - 
1,5 Mio. €) wird nach Angaben der Stadtverwaltung in keinem Fall im negativen Bereich 
liegen. Damit werden sich die zuvor diskutierten negativen Auswirkungen auf die Umla-
gebeträge überhaupt nicht einstellen, schon gar nicht jährlich. 
 

• Nicht in der Begründung enthalten ist die zentrale Zusammenfassung der Ergebnisse des 
Gutachtens St. Goar-Oberwesel: 

 
Die Untersuchung zeigt, dass ein Zusammenschluss der verbandsfreien Stadt Boppard 
und der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel zu einer Verbandsgemeinde mittel- 
bis längerfristig zu wesentlichen Einsparungen auf der Ausgabenseite führen kann. 
 

Im Zusammenhang mit dieser Zusammenfassung von einem Zeitraum von 30 Jahren zu 
sprechen, in der Verluste durch Einsparmöglichkeiten geringer werden, geben die tatsäch-
lichen Gegebenheiten nicht richtig wieder.  
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